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Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung einer Friedhofsgebührenordnung der Ev.-luth. 

Kirchengemeinde Salzgitter-Üfingen 

 

 

Der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Salzgitter-Üfingen hat am 09.07.2025 
eine neue Friedhofsgebührenordnung beschlossen. 
Diese Friedhofsgebührenordnung ist am 17.11.2025 vom Landeskirchenamt der Ev.-luth. 
Landeskirche in Braunschweig genehmigt worden. Die Friedhofsgebührenordnung tritt am 
Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Die Friedhofsgebührenordnung kann auch im Kirchenbüro in Salzgitter-Sauingen, An der 
Kirche 4, 38239 Salzgitter zu den Bürozeiten eingesehen werden. 
 

Ev.-luth. Kirchengemeinde Salzgitter-Üfingen 
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Friedhofsgebührenordnung 
 

für den Friedhof der ev.-luth. Kirchengemeinde Salzgitter-Üfingen 

 

Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung vom 09.07.2025 die nachstehende Friedhofsgebühren-
ordnung gemäß § 25 Abs. 1 der Friedhofsordnung vom 28.07.2010 beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand der Gebühren 

 

Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen sowie für besondere Leistungen der 

Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Friedhofsgebührenordnung erhoben.  

Gräber im Sinne dieser Friedhofsgebührenordnung sind: 
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a) Erdreihengrab  

b) Erdwahlgrab in bevorzugter Lage 

c) Kindergrabstätte 

 

d) Urnenreihengrab 

e) Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage 

 

f) Reihengrab unter Rasen EUGA (Erd- und Urnengemeinschaftsanlage) 

g) Erdgemeinschaftsanlage, Erdgrab unter Rasen 

h) Urnengrab unter Rasen, EUGA 

i) Urnengemeinschaftsanlage, Urnengrab an der Stele 

 

Die Ruhefristen betragen für Erdgräber 30 Jahre und für Urnengräber 20 Jahre.  

Es sind keine Reservierungskäufe an der EUGA möglich. 

An der Urnengemeinschaftsanlage sind Reservierungen und Verlängerungen möglich. 
 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und diejenigen verpflichtet, in deren Auftrag 
oder Interesse der Friedhof und seine Bestattungseinrichtungen benutzt oder besondere Leistun-
gen in Anspruch genommen werden. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
(3) Im Fall des § 4 Abs. 2 können Gebühren für die Unterhaltung der Grabstellen bis zum Ablauf 
der Ruhefrist vorgesehen werden. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe an den Gebührenschuldner fällig. 
 
(2) Die Kirchengemeinde kann – außer in Notfällen – die Benutzung des Friedhofes und seiner 
Einrichtungen untersagen sowie Leistungen verweigern, solange die hierfür vorgesehene Gebühr 
nicht entrichtet und auch keine entsprechende Sicherheit geleistet worden ist.  
 
(3) Rückständige Friedhofsgebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren 
durch die nach staatlichem und kommunalem Recht zuständige Stelle. 
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                                                                       § 4 
Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren 

 
(1) Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Här-
ten gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
(2) Wird auf eine Grabstelle oder Urnenstelle vor Ablauf des Nutzungsrechts verzichtet (z. B. wegen 
Umbettung, Verzicht auf Belegung weiterer erworbener Grabstellen), so werden die bei der Über-
lassung des Nutzungsrechts gezahlten Gebühren nicht, auch nicht teilweise, zurückgezahlt. 

 
§ 5 

Friedhofsgebühren 
 

Für die Benutzung des von der Friedhofsverwaltung Üfingen verwalteten Friedhofes werden fol-
gende Gebühren erhoben: 
 

1. Gebühren für Grabstellen Erd- und Urnenbestattung 
 

a) Erdreihengrab, je Stelle 650,00€ 

b) Erdwahlgrab in bevorzugter Lage, je Stelle 1.000,00€ 

c) Kindergrabstätte 0,00€ 

 

d) Urnenreihengrab, je Stelle 450,00€ 

e) Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage, je Stelle 720,00€ 

 

f) Reihengrab unter Rasen EUGA (Erd- und Urnengemeinschaftsanlage) 1.600,00€ 

g) Erdgemeinschaftsanlage, Erdgrab unter Rasen 1.600,00€ 

h) Urnengrab unter Rasen, EUGA 920,00€ 

i) Urnengemeinschaftsanlage, Urnengrab an der Stele 1.150,00€ 
 
 

Die Gebühr ist bei Erwerb des Nutzungsrechts auch für reservierte, noch zu belegende Grab-
stellen zu zahlen. Bei späteren Beisetzungen muss das Nutzungsrecht für alle anderen belegten 
und unbelegten Grabstellen bis zum Ablauf der Ruhefrist für den zuletzt Beerdigten nach §5 Nr. 
2 gebührenpflichtig verlängert werden. 

 
Die möglichen Wahlgrabstätten in bevorzugter Lage werden mit einem eingewiesenen Kirchen-
vorstandmitglied besichtigt und ausgewählt. 
 
2. Gebühren für den Wiedererwerb oder die Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr und 

Grabstelle 
 
a) Reihengrabstätte Einzel, je Stelle 28,00€ 

b) Erdwahlgrab in bevorzugter Lage, je Stelle 56,00€ 

c) Kindergrabstätte 0,00€ 
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d) Urnenreihengrab, je Stelle 22,00€ 

e) Urnenwahlgrab in bevorzugter Lage, je Stelle 44,00€ 

 

f) Reihengrab unter Rasen EUGA (Erd- und Urnengemeinschaftsanlage)  

g) Erdgemeinschaftsanlage, Erdgrab unter Rasen  

h) Urnengrab unter Rasen, EUGA  

i) Urnengemeinschaftsanlage, Urnengrab an der Stele 57,00€ 
 

 

3. Sonstige Gebühren 
 

a. Unterhaltung von Grabstellen bei Einebnung vor Ablauf der Ruhezeit bzw. 
des Nutzungsrechtes pro Jahr, pro Stelle 25,00€ 

 
b. Beistellung einer Urne in eine schon belegte Grab- oder Urnenstelle 300,00€ 

(Die Ruhefrist der belegten Stelle/n muss zugleich nach §5 Nr. 2  

bis zum Ablauf der Ruhefrist für die Urne gebührenpflichtig verlängert werden.) 
 

c. Jährliche Überprüfung der Sicherheit von stehenden Grabmalen 
einmalig für die Dauer der Ruhefrist 100,00€ 
 

d. bei Wiedererwerb und Verlängerung pro Jahr pro Grabmal 6,50€ 
 

e. Abfallbeseitigung je Grabstätte für die Dauer der Ruhefrist 
a) Reihengrabstätte Einzel, je Stelle 200,00€ 
b) Wahlgrabstätte Einzel in bevorzugter Lage 200,00€ 
c) Kindergrabstätte 50,00€ 

 

d) Urnenreihengrabstätte, je Stelle 125,00€ 
e) Urnenwahlgrabstätte Einzel in bevorzugter Lage 125,00€ 

 

f) Erd- und Urnengemeinschaftsanlage EUGA, Reihengrab unter Rasen 125,00€ 
g) Erdgemeinschaftsanlage, Erdgrab unter Rasen 125,00€ 
h) Erd- und Urnengemeinschaftsanlage EUGA, Urnengrab unter Rasen 125,00€ 
i) Urnengemeinschaftsanlage, Urnengrab an der Stele 125,00€ 
j) Bei Wiedererwerb oder Verlängerung pro Jahr pro Grabstelle 5,00€ 

 

f. für das Abräumen von Grabmalen 

a) Erdgrab, je Stelle 260,00€ 

b) Kindergrab 150,00€ 
c) Urnengrab, je Stelle 105,00€ 

 
Preisliche Anpassungen können jederzeit vorgenommen werden.  

 

g. Beschriftung der Urnen- sowie Erd- und Urnengemeinschaftsanlagen: 
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a) Gedenkblatt an der Erd- und Urnengemeinschaftsanlage 350,00€ 

b) Gedenkblatt „zum Gedenken“ an der EUGA 380,00€ 

c) Beschriftung an der Erdgemeinschaftsanlage, pro Zeichen 28,00€ 

d) Beschriftung an der Urnengemeinschaftsanlage, Stele 25,00€ 
 

Preisliche Anpassungen können jederzeit vorgenommen werden. 

 
4. Verwaltungsgebühren 

 
1. Verwaltungsgebühr aus Anlass einer Bestattung oder Umbettung 100,00€ 
2. Sterbeläuten/Totenschauer für Nichtkirchenglieder 20,00€ 
3. Kirchennutzungsgebühr aus Anlass einer Bestattung 100,00€ 
4. Genehmigung einer Umbettung 100,00€ 
5. für Genehmigung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 

(wird über den Steinmetz abgerechnet) 

a) Gestattung der Aufstellung eines liegenden Kissensteins 

bis zu einer Höhe von 0,15 m oder einer Grabplatte 
Einzelgrab 50,00€ 
Doppelgrab 100,00€ 

b) Gestattung der Errichtung eines Grabmals mit einer Höhe von mehr als 0,15 m 
Einzelgrab 75,00€ 
Doppelgrab 150,00€ 

 
 
 

§ 6 
Sonder- und Nebenleistungen 

 
Leistungen, die in dieser Gebührenordnung nicht genannt sind, werden nur auf besondere Verein-
barung erbracht, wobei das zu entrichtende Entgelt der Höhe des tatsächlichen Aufwandes ein-
schließlich Mehrwertsteuer entspricht. 

 
 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch das 
Landeskirchenamt und Anhörung der politischen Gemeinde am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.  
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten alle bisherigen Friedhofsgebührenord-
nungen außer Kraft. 
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............Salzgitter................, den 02.09.2025 
 
  Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde  
     Kirchenvorstand 
 
                  (Siegel) 
 
Gesine Meier 
....................................................  Karina Korowski-Kem-
per................................................ 
               Pfarrer/in    Kirchenverordnete/r 
 
 
Es wird bestätigt, dass die vorstehende Friedhofsgebührenordnung der Stadt Salzgitter gemäß § 
4 des Braunschweigischen Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 23.11.1927 
zwecks Anhörung vorgelegen hat. 
 
 
..................Salzgitter......., den ...29.09.2025 
 
      (Siegel) 
 
Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
Rewitz       
 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 53 Abs. 2 der Kirchengemeinde-
ordnung aufsichtlich genehmigt. 
 
Wolfenbüttel, den ......17. NOV. 2025.............. 
 
 

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 
Landeskirchenamt 

 
i.A. Schlepp 
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Einschränkung des Gemeingebrauchs auf dem Salzgittersee 

wegen wassersportlicher Veranstaltungen 2026 

 

An den nachstehend aufgeführten Tagen finden auf dem Salzgittersee wassersportliche Veranstal-

tungen statt. 

 

Für die unter A. aufgeführten Veranstaltungen wird der Gemeingebrauch gemäß § 22 der Verord-

nung der Stadt Salzgitter über die Benutzung des Sport-, Freizeit- und Erholungsgebietes Salzgit-

tersee in der Fassung vom 23. Oktober 2009 (Amtsblatt Nr. 25 für die Stadt Salzgitter, S. 195) derart 

eingeschränkt, dass das Befahren des Salzgittersees mit Wasserfahrzeugen – mit Ausnahme der 

an den jeweiligen Veranstaltungen beteiligten Boote – nicht gestattet ist. 

 

A.  Veranstaltungen mit Gemeingebrauchsbeschränkung 

   

1. Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter 

GmbH 

Helios Drachenbootcup Salzgitter  

 

Vollsperrung 

 

19. – 22.06.2026 

Sa  08:00 – 18:00 Uhr 

So  08:00 – 18:00 Uhr 

Mo 07:00 – 17:00 Uhr 

2. Segelclub Salzgitter   

Opti-Regatta 

Splash-Regatta 

 06.-07.06 2026 

03.-04.10.2026 

   

   

3. Ruderclub Salzgitter 

Niedersächsische Landesmeisterschaft 

 

  

22.-23.08.2026 

Ausgenommen von der Gemeingebrauchsbeschränkung ist der Aktionsbereich der Wasser-

skiseilbahn und der Bereich der Reppnerschen Bucht. 

 

4. SV Glück Auf 1901 Gebhardshagen e.V. 

Salzgitter Triathlon                                            Sperrung Reppnersche  02.08.2026 

                                                                          Bucht                              

 

5. Fachdienst Feuerwehr 

Übung Waldbrandbekämpfung Luft                  Vollsperrung See            02.05.2026 

 

B. Veranstaltungen ohne Gemeingebrauchsbeschränkung 
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1. TG Sepia und Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH 

Fackelschwimmen Sperrung Reppner-

sche  

Bucht 

05.04.2026 

16:00 – 23:00 Uhr 

   

2. Tee Timers Disc Golf Wolfenbüttel e.V. 

Salzgitter Island Challenge 

Challenge the Isle 

 

  

18.-19.04.2026 

10.10.2026 

3. Stadt Salzgitter Fachdienst Kultur   

Verkehrssicherheitstag und Bikerparty Sperrung Bereich 

Reppnersche Bucht 

und Parkplatz 

25.04.2026 

   

4. Angelsportverein Fuhsetal e.V. 

Anangeln 

 

Königsangeln 

  

17.05.2026 

bis 11:00 Uhr  

11.10.2026 

bis 11:00 Uhr  

   

5. TRImaS – Triathlon macht Schule 

Steelkids Wir! Gemeinsam! Triathlon  

  

23. – 26.06.2026 

   

6. Sportgemeinschaft Aero Salzgitter e.V.   

Flugtage am Salzgittersee                                                                                      

 

 17.-19.07.2026 

   

7. Surf Klub Salzgitter 

Surfweiterbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2026  

ab 14:00 Uhr 

06.06.2026 

ab 14:00 Uhr 

04.07.2026 

ab 14:00 Uhr 

01.08.2026 

ab 14:00 Uhr 

05.09.2026 

ab 14:00 Uhr 
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Vereinsmeisterschaft 

 

26.-27.09.2026 

   

   

8. TG Sepia 

Gewässerreinigung Unterwasserparcours 

  

03.10.2026 

 

9. Segelclub Salzgitter 

  

Stadtmeisterschaft  25.04.2026 

Einhandtraining  30.-31.05.2026 

Sommertraining und Regatta  15.-16.08.2026 

Absegelregatta  25.10.2026 
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Öffentliche Zustellungen 
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